24. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 16. März 1971 über die Arbeit und des Gesetzes vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung der Diskriminierung zwischen Frauen und Männern im Hinblick auf die Einführung eines Schutzes für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aufgrund einer Fruchtbarkeitsbehandlung oder einer medizinisch assistierten Fortpflanzung der Arbeit fernbleiben


(Belgisches Staatsblatt vom 6. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST BESCHÄFTIGUNG, ARBEIT UND SOZIALE KONZERTIERUNG


24. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 16. März 1971 über die Arbeit und des Gesetzes vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung der Diskriminierung zwischen Frauen und Männern im Hinblick auf die Einführung eines Schutzes für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aufgrund einer Fruchtbarkeitsbehandlung oder einer medizinisch assistierten Fortpflanzung der Arbeit fernbleiben


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - In das Gesetz vom 16. März 1971 über die Arbeit wird ein Kapitel IVbis, das Artikel 45/1 umfasst, mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Kapitel IVbis - Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die eine Fruchtbarkeitsbehandlung oder eine medizinisch assistierte Fortpflanzung in Anspruch nehmen

Art. 45/1 - Außer aus Gründen, die nicht mit der Abwesenheit der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers zur Durchführung einer Fruchtbarkeitsbehandlung oder einer medizinisch assistierten Fortpflanzung wie in Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Juli 2007 über die medizinisch assistierte Fortpflanzung und die Bestimmung der überzähligen Embryonen und Gameten erwähnt zusammenhängen, darf ein Arbeitgeber, der eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer beschäftigt, die beziehungsweise der eine Fruchtbarkeitsbehandlung oder eine medizinisch assistierte Fortpflanzung in Anspruch nimmt, ab dem Zeitpunkt, zu dem er durch ein ärztliches Attest davon in Kenntnis gesetzt worden ist, bis zum Ablauf einer Frist von zwei Monaten keine Handlung vornehmen, die darauf abzielt, das Arbeitsverhältnis einseitig zu beenden.

Die Beweislast für diese Gründe obliegt dem Arbeitgeber. Auf Antrag der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers informiert der Arbeitgeber sie beziehungsweise ihn schriftlich darüber.

Wenn der für die Kündigung angeführte Grund den Vorschriften von Absatz 1 nicht entspricht, oder in Ermangelung eines Kündigungsgrundes zahlt der Arbeitgeber der Arbeitnehmerin beziehungsweise dem Arbeitnehmer eine Pauschalentschädigung, die dem Bruttolohn von sechs Monaten entspricht, unbeschadet der Entschädigungen, die der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer im Fall des Bruchs des Arbeitsvertrags zustehen."


Art. 3 - Artikel 19/1 des Gesetzes vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung der Diskriminierung zwischen Frauen und Männern, eingefügt durch das Gesetz vom 15. November 2022 und abgeändert durch das Gesetz vom 28. Juni 2023, wird wie folgt abgeändert:

a) In § 1 werden nach den Wörtern "familiären Pflichten" die Wörter "oder einer Abwesenheit im Rahmen einer Fruchtbarkeitsbehandlung oder einer medizinisch assistierten Fortpflanzung" eingefügt.

b) In § 2 werden nach den Wörtern "familiären Pflichten" die Wörter "oder einer Fruchtbarkeitsbehandlung" eingefügt.

c) In § 3 werden nach den Wörtern "familiären Pflichten" die Wörter "oder während einer Abwesenheit aufgrund einer Fruchtbarkeitsbehandlung" eingefügt.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 24. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Arbeit
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Mobilität
G. GILKINET

Die Staatssekretärin für Gendergleichstellung, Chancengleichheit und Diversität
M.-C. LEROY

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

